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Zuwendungen für die Landeshauptstadt München
aus dem Bund-, Länder-, Kommunalfinanzausgleich
(2010 - 2014)

1 Anlage

Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 04085

Bekanntgabe im Finanzausschuss vom 20.10.2015
Öffentliche Sitzung

I. Vortrag des Referenten

Die Stadtkämmerei stellt in einer jährlichen Bekanntgabe dar, welche Mittel die 
Landeshauptstadt München von Bund, Freistaat und anderen Gebietskörperschaften 
jeweils eingenommen hat, soweit diese im kommunalen Finanzausgleich 
Berücksichtigung finden. 
Gemäß Beschluss des Stadtrats vom 21.11.2000 ist dabei eine Darstellung der 
Berechnungsgrundlagen nur noch dann notwendig, wenn zwischenzeitlich eingetretene 
wesentliche Änderungen dies erfordern.

Die Stadtkämmerei kommt diesem Auftrag nach und gibt dem Stadtrat in der Anlage die 
aktuellen Werte im kommunalen Finanzausgleich bekannt. 
Im Berichtsjahr 2014 hat sich der städtische Anteil an den Landesleistungen insgesamt 
gegenüber dem Vorjahr deutlich erhöht (von 438,0 Mio. € auf 495,1 Mio. €, rd. 13 %). Dies
ist im Wesentlichen auf die erhaltene Schlüsselzuweisung (94,4 Mio. €, s. Anlage Ziffer 1) 
und weitere Zuwächse bei der Grunderwerbsteuer-Überlassung (+ 7 %, s. Anlage Ziffer 4)
zurückzuführen. Der Rückgang der Zuschüsse nach dem Bayer. Kinderbildungs- und 
-betreuungsgesetz (s. Anlage Ziffer 13, rd. -33 %) hat seine Ursache im Ablauf des 
Krippen-Sonderförderprogramms 2008-2013 zum 31.12.2013.

Dem Korreferent der Stadtkämmerei, Herrn Stadtrat Michael Kuffer und dem 
Verwaltungsbeirat der Hauptabteilung II, Herrn Stadtrat Hans Dieter Kaplan ist ein 
Abdruck der Bekanntgabe zugeleitet worden. 



II. Bekannt gegeben

Der Stadtrat der Landeshauptstadt München

Der / Die Vorsitzende Der Referent

Dr. Ernst Wolowicz
Ober/Bürgermeister/-in Stadtkämmerer

III. Abdruck von I. mit II.
über den Stenografischen Sitzungsdienst
an das Direktorium – Dokumentationsstelle
an das Revisionsamt
an die Stadtkämmerei 
zur Kenntnis.
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